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Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung einer Rechtswahrungsanzeige vom 
18.06.2026, Aktenzeichen 56/56 38.23.0638 an Herrn Viktor Jeromin, zuletzt wohn-
haft in der Ukraine. Zurzeit ist der Wohnort unbekannt.  
 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
vom 12.08.2005 (BGBl. 2354) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung der Stadt 
Dorsten vom 21.03.2013 öffentlich zugestellt. Das Schreiben gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntma-
chung Fristen in Gang setzten kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch 
Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind.  
 
Das Schriftstück kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen bevoll-
mächtigten Vertreter abgeholt oder eingesehen werden bei: Stadt Dorsten, Stadtamt 56 –
Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer D 213 Bismarckstraße 1 in 46284 Dorsten.  
 
Vor der Abholung des Schreibens ist Kontakt aufzunehmen mit der Unterhaltsvorschusskasse, dem 
Sachbearbeiter: Herrn Dohr, Telefonnummer: +49(0)2362/66-4586.  
 
 
Dorsten, 23.06.2026 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung einer Rechtswahrungsanzeige vom 
16.06.2026, Aktenzeichen 56/51 38.21.0713 an Herrn Ibrahim Nasser Merhi, zu-
letzt wohnhaft in 46286 Dorsten. Zurzeit ist der Wohnort unbekannt.  
 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
(VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl. 2354) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsat-
zung der Stadt Dorsten vom 21.03.2013 öffentlich zugestellt. Das Schreiben gilt gemäß § 10 
Abs. 2 letzter Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Be-
nachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustel-
lung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzten kann, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürch-
ten sind.  
 
Das Schriftstück kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen be-
vollmächtigten Vertreter abgeholt oder eingesehen werden bei: Stadt Dorsten, Stadtamt 56 –
Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer D 213 Bismarckstraße 1 in 46284 Dorsten.  
 
Vor der Abholung des Schreibens ist Kontakt aufzunehmen mit der Unterhaltsvorschusskas-
se, dem Sachbearbeiter: Herrn Dohr, Telefonnummer: +49(0)2362/66-4586.  
 
 
Dorsten, 19.06.2026 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung einer Rechtswahrungsanzeige vom 
16.06.2026, Aktenzeichen 56/51 38.20.0714 an Herrn Mohammed Hegazy, zu-
letzt wohnhaft in Ägypten. Zurzeit ist der Wohnort unbekannt.  
 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
(VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl. 2354) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsat-
zung der Stadt Dorsten vom 21.03.2013 öffentlich zugestellt. Das Schreiben gilt gemäß § 10 
Abs. 2 letzter Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Be-
nachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustel-
lung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzten kann, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürch-
ten sind.  
 
Das Schriftstück kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen be-
vollmächtigten Vertreter abgeholt oder eingesehen werden bei: Stadt Dorsten, Stadtamt 56 –
Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer D 213 Bismarckstraße 1 in 46284 Dorsten.  
 
Vor der Abholung des Schreibens ist Kontakt aufzunehmen mit der Unterhaltsvorschusskas-
se, dem Sachbearbeiter: Herrn Dohr, Telefonnummer: +49(0)2362/66-4586.  
 
 
Dorsten, 19.06.2026 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung einer Rechtswahrungsanzeige vom 
12.06.2026, Aktenzeichen 56/56 38.23.0641+0642 an Herrn Stephan Sendhoff, 
zuletzt wohnhaft in 46286 Dorsten. Zurzeit ist der Wohnort unbekannt.  
 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
(VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl. 2354) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsat-
zung der Stadt Dorsten vom 21.03.2013 öffentlich zugestellt. Das Schreiben gilt gemäß § 10 
Abs. 2 letzter Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Be-
nachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustel-
lung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzten kann, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürch-
ten sind.  
 
Das Schriftstück kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen be-
vollmächtigten Vertreter abgeholt oder eingesehen werden bei: Stadt Dorsten, Stadtamt 56 –
Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer D 213 Bismarckstraße 1 in 46284 Dorsten.  
 
Vor der Abholung des Schreibens ist Kontakt aufzunehmen mit der Unterhaltsvorschusskas-
se, dem Sachbearbeiter: Herrn Dohr, Telefonnummer: +49(0)2362/66-4586.  
 
 
Dorsten, 19.06.2026 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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Entlastung des Bürgermeisters und öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses 
für das Haushaltsjahr 2024 

 

Der Rat der Stadt Dorsten hat in seiner Sitzung am 17.06.2026 folgenden Beschluss gefasst: 
 

1. Der Rat stellt den geprüften Jahresabschluss 2024 mit einem Ertrag aus der Veräuße-
rung von Vermögensgegenständen von 119.952,14 €, einem Jahresüberschuss aus der 
Ergebnisrechnung von 13.266.450,93 € und einer Bilanzsumme von 697.513.812,75 € 
fest.  

2. Neben der ohnehin erfolgten Verrechnung aus der Veräußerung von Vermögensgegen-
ständen von 119.952,14 € wird der Jahresüberschuss über 13.266.450,93 € in die Aus-
gleichsrücklage zugeführt. Das Eigenkapital beläuft sich zum 31.12.2024 auf 
85.777.373,05 €. 

3. Der Rat erteilt dem Bürgermeister die Entlastung für das Haushaltsjahr 2024. 

Der Jahresabschluss der Stadt Dorsten für das Haushaltsjahr 2024 ist gem. § 96 Abs. 2 
GO NRW bis zur Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2025 verfüg-
bar zu halten.  

Die Einwohner oder Abgabepflichtigen können den Jahresabschluss 2024 bei der Stadt-
verwaltung Dorsten, Halterner Straße 5, 46284 Dorsten, Zimmer A335, während der 
angegebenen Öffnungszeiten einsehen: 
 

 Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

 Freitag 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
 

Außerdem ist der Jahresabschluss 2024 im Internet unter dem Link 

https://www.dorsten.de/rathaus-stadt/politik/haushalt 

unter der Rubrik Haushalt 2024 einsehbar. 

 

Dorsten, 22.06.2026 

Der Bürgermeister 

 

Tobias Stockhoff 

Bürgermeister 
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